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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1999

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §12 Abs1;

WaffG 1996 §50 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Tritt zu einem schwerwiegenden Vorfall ein weiterer hinzu, so fällt auch der Vorwurf unerlaubten Wa9enbesitzes, der

für sich genommen die Verhängung eines Wa9enverbotes nicht gerechtfertigt hätte, bei der Beurteilung der

Voraussetzungen für die Verhängung eines Waffenverbotes ins Gewicht (Hinweis E 1995/11/07, 94/20/0326 ua).
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